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Betr: Konzernlizenz nach Belgien (EAS.375) 

Artikel 12 Abs. 2 DBA-Belgien unterliegen von österreichischen Kapitalgesellschaften an 

belgische Gesellschaften fließende Lizenzgebühren einer 10%igen Quellenbesteuerung in 

Österreich, wenn die belgische Gesellschaft "zu mehr als 50 von Hundert am Kapital der 

auszahlenden Gesellschaft beteiligt ist". Nach Auffassung des Bundesministeriums für 

Finanzen ist diese Voraussetzung nicht nur im Fall einer unmittelbaren, sondern auch im Fall 

einer mittelbaren Beteiligung erfüllt; denn in beiden Fällen ist die eine an der anderen 

Gesellschaft "beteiligt". Lizenzgebühren, die von einer österreichischen Enkelgesellschaft an 

die belgische Großmutter-Gesellschaft gezahlt werde, unterliegen daher dem auf 10% 

eingeschränkten Quellensteuerabzug. 

Das Beteiligungserfordernis fehlt indessen, wenn die Lizenzgebühren von der 

österreichischen Gesellschaft an ihre belgische Schwestergesellschaft gezahlt würden; denn 

im Fall von Schwestergesellschaften handelt es sich zwar um "verbundene Unternehmen"; es 

ist aber keine an der anderen beteiligt, auch nicht mittelbar. 
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